
 
 

19. Newsletter im Schuljahr 2025/26 

Wien, 22. Mai 2026 

 

Abgeltung für mehrtägige Schulveranstaltungen 
Beantragung nicht vergessen 
 

Sehr geehrte Frau Kollegin!   

Sehr geehrter Herr Kollege! 
 

Sie haben gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einen Anspruch auf Abgeltung für 
die Teilnahme an mindestens zweitägigen Schulveranstaltungen, sofern sie die 
pädagogisch-inhaltliche Betreuung einer Schülergruppe innehaben. Der Antrag auf 
Auszahlung ist an der Schule abzugeben.  
 
Kolleginnen und Kollegen im neuen Dienstrecht (§ 47a (1) VBG):   
Der Vertragslehrperson gebührt für die Teilnahme an mindestens zweitägigen 
Schulveranstaltungen, sofern sie die pädagogisch-inhaltliche Betreuung einer 
Schülergruppe innehat, eine Abgeltung in Höhe von 53,1 € pro Tag. 
 
Kolleginnen und Kollegen im alten Dienstrecht (§ 63a GG):  
Der Lehrerin/dem Lehrer gebührt für die Teilnahme an mindestens zweitägigen 
Schulveranstaltungen mit Nächtigung, sofern sie/er die pädagogisch-inhaltliche 
Betreuung einer Schülergruppe innehat, eine Abgeltung. Sie beträgt für jeden Tag 
 

• in den Verwendungsgruppen LPH und L1  12,1 Promille 

• in den Verwendungsgruppen L2  9,8 Promille 

• in den Verwendungsgruppe L3  6,3 Promille 
 
des Gehalts der Gehaltsstufe 8 der Verwendungsgruppe L 1.  
(Das Gehalt der Gehaltsstufe 8 der Verwendungsgruppe L1 beträgt bis Ende Juni 2026: € 4.870,40) 

 
Der Leiterin/dem Leiter einer mehrtägigen Schulveranstaltung mit einer mindestens 
viertägigen Dauer steht sowohl im neuen als auch im alten Dienstrecht eine 
Abgeltung zu.  
 
Die entsprechenden Beträge können bei Bedarf gerne übermittelt werden.  
 
 

Mit kollegialen Grüßen 
 

 
  
    MMag.a Barbara Schweighofer-Maderbacher      Mag. Roland Gangl 
          Vors.-Stellvertreterin              Vorsitzender 
Mail: barbara.schweighofer-maderbacher@my.goed.at        Mail: roland.gangl@goed.at 
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